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Liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Schleiz und den Ortsteilen, 
Corona war mit Sicherheit das am 
wenigsten gewollte Thema, dem 
sich mein Rückblick und meine 
Weihnachtsgrüße widmen sollte. 
Doch das was in den letzten Ta-
gen und Wochen in Sachen Coro-
na über uns kam und immer noch 
kommt, war so nicht zu erwarten. 
Jedenfalls nicht von mir. Genügend 
Impfstoff und eine gewisse Anzahl 
genesener Bürger, lies vor dem 
Winter ein überschaubares Anstei-
gen der Corona Infizierten erwar-
ten, allerdings nicht in diesem Aus-
maß wie wir es jetzt haben. Die Zeit 
der Absagen von Weihnachtsmärk-
ten und Veranstaltungen, ein dro-
hender Lockdown und die Zahl von 
schweren Krankheitsverläufen, 
sollte längst vorbei sein. Doch es 
ist Realität geworden und niemand 
weiß was uns noch erwartet. Jeder 
coronabedingte Krankheitsverlauf 
ist einer zuviel und könnte wahr-
scheinlich durch Impfung vermie-
den werden. Dabei sind alle Unan-
nehmlichkeiten und Erschwernisse 
nichts gegenüber dem, was sich in 
unserer Gesellschaft bis hinein in 
die Familien abspielt. Diese Spal-
tung der Gesellschaft macht mir 
die meisten Sorgen beim Blick auf 



Seite 2 Schleizer AnzeigerAmts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

die aktuellen Geschehnisse. Leider ist es unserem Staat wie 
den Medien bislang nicht gelungen, genügend Vertrauen in die 
notwendigen Impfungen aufzubauen. Vielmehr bewirken viele 
Regeln eine aktive Spaltung der Gesellschaft, dessen Ende nicht 
absehbar ist. Geimpft oder genesen = 2 G, wird allerorts agitiert 
und bietet diesen Bevölkerungsgruppen mehr Freiheiten aber 
auch eine trügerische Sicherheit als nicht geimpften Bürgern. 
Das führt leider zu Fehlinterpretierungen und Fehlverhalten 
mit fatalen Folgen. Wohlwissend sind auch wir, die geimpften 
Bürger, Teil des allgemeinen Infektionsgeschehens. Aus diesem 
Grund befürworte ich eine allgemeine Testpflicht für alle öffent-
lichen Veranstaltungen, Geschäfte und Einrichtungen. Von Ih-
nen als Bürgern wünsche ich 
mir einen verantwortungs-
vollen Umgang mit dem Vi-
rus. Bei Zweifeln an den Imp-
fungen, lassen Sie sich bitte 
vom Hausarzt beraten und 
hören Sie nicht nur auf die 
Schlagzeilen in den sozialen 
Netzwerken. Wir alle wollen 
irgendwann nach dem Virus 
wieder gemeinsam und mit-
einander in Frieden leben 
und arbeiten. Wir wollen uns 
auch künftig noch in die Au-
gen schauen können, aller 
Meinungsverschiedenheiten 
zum Trotz. Abschließend zu 
diesem Thema wünsche ich 
uns allen gute Gesundheit 
und den vom Virus befallenen Bürgerinnen und Bürgern viel 
Kraft und schnelle sowie nachhaltige Genesung. Der Gastro-
nomie und dem Einzelhandel, sowie allen anderen betroffenen 
Gewerben, wünsche ich viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Andere Themen in und um die Stadt Schleiz waren sicherlich kei-
ne „Nebenkriegsschauplätze“, obwohl sie durch die Pandemie 
gelegentlich in den Hintergrund gerückt sind. Ein erfreuliches 
Thema möchte ich voranstellen und meine damit die Entwick-
lung um das Schleizer Krankenhaus. Eine Entwicklung die im 
vergangenen Jahr so nicht mehr erwartet werden konnte und 
somit umso erfreulicher für alle Bürger aus Schleiz und dem 
Umland ist. Herrn Dr. Arne Ballies und Herrn Thomas Schaber 
sowie dem gesamten Team der Sternbach Kliniken Schleiz wün-
sche ich alles Gute für die zukünftige Betreibung des Schleizer 
Krankenhauses.
Mehr als zufrieden können wir auch mit der diesjährigen Saison 
am Schleizer Dreieck sein. Nachdem es im Frühjahr lange nicht 
warm werden wollte und die Infektionszahlen hoch blieben, 
war an eine erfolgreiche Saison nicht zu denken. Glücklicher-
weise änderte sich dies im Juni und die Betreibergesellschaft 
Schleizer Dreieck konnte Renn- und Trainingszeiten vergeben, 
die mit Zuschauern ausgetragen werden konnten. Den aus-
richtenden Klubs, wie dem Motorsportclub Schleizer Dreieck e. 

V., gelang es dann hochwertigen Motorsport vor voller Kulisse 
nach Schleiz zu holen und den Motorsportfans ein Rennspek-
takel vom feinsten anzubieten. Dies macht Hoffnung und Zu-
versicht im Hinblick auf das Jahr 2023, in dem wir alle gemein-
sam „100 Jahre Schleizer Dreieck“ feiern wollen (Festwoche vom  
09. – 18. Juni 2023). Gerne freuen wir uns über Mitwirkende, für 
die wir eine eigene Mailadresse 100jahre@schleizer-dreieck.de 
eingerichtet haben.        Leider ist bislang die Ansiedlung eines 
E-Mobility Testzentrums im Bereich der Querspange nicht er-
folgreich gewesen.
Viel Aufregung gab es in diesem Jahr um meine Person in Be-
zug auf unsere Feuerwehr. Dabei weiß ich als Bürgermeister 

sowie alle Schleizer Bürger, was 
sie an ihrer Feuerwehr haben. 
Aus diesem Grund möchte ich 
mich ausdrücklich bei allen Ein-
satzkräften und Ihren Familien 
auf das allerherzlichste bedan-
ken. Dafür, dass Sie in dem er-
eignisreichen Jahr 2021 immer 
einsatzbereit waren und mit 
persönlichem Engagement die 
Entwicklung der Feuerwehren 
in Schleiz und den Ortsteilen 
aufrechterhalten haben. Ich 
danke allen Einsatzkräften für 
Ihre geleistete Arbeit und für 
Ihre stetige Bereitschaft, in den 
Diensten sich der Ausbildung 
zu stellen und zu den verschie-
densten Tages- und Nachtzeiten 

einsatzbereit zu sein. Dies ist nicht selbstverständlich und ver-
dient den Respekt und die Anerkennung der Schleizer Bürger-
schaft. Dem alten und neuen Stadtbrandmeister und seinem 
Stellvertreter übermittle ich meine herzlichsten Glückwünsche 
zur Wiederwahl. Für das Jahr 2022 und überhaupt wünsche ich 
Ihnen Allen, dass die Einsätze möglichst auf niedrigem Niveau 
bleiben und vor allem, dass weder Personen- noch Sachschä-
den entstehen. Kommen Sie immer gesund zurück!
Nach langen Planungen und Genehmigungsverfahren haben im 
Herbst zwei Baumaßnahmen begonnen, auf die viele Schleizer 
Bürger bestimmt schon sehnsüchtig gewartet haben. Auf dem 
Gelände des ehemaligen Schleizer Straßen- und Tiefbau ent-
steht ein neuer Aldi-Markt in bautechnisch interessanter Holz-
bauweise.  Auf der Grünfläche in den Auwiesen entsteht die 
Schleizer Pumptrackanlage, die sich zusammen mit dem später 
zu errichtenden Kinder- und Jugendfreizeitzentrum endlich zu 
einem attraktiven Jugendtreff für Schleiz entwickeln wird.
Die Erschließungsplanungen für das neue Wohnbaugebiet an 
der Oschitzer Straße sind in vollem Gange, so dass im kommen-
den Jahr die Bauarbeiten beginnen können und erste Grund-
stücke verkauft werden.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für weitere Ansiedlungen 
im Industriegebiet Wolfsgalgen. Sollten diese Ansiedlungen er-

Bürgermeister Bias vor dem Bebauungsplan Baugebiet Oschitzer 
Straße
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folgreich verlaufen, kann sich das bislang noch recht verwaiste 
Gebiet, zügig in eine Erfolgsgeschichte verwandeln. Im Indus-
triegebiet Oschitz wird im nächsten Jahr mit KFC eine weitere 
Systemgastronomie gebaut, während die TEAG in einen moder-
nen Ladepark investiert. 
Sicherlich haben Sie auch bemerkt, dass sich unser Rathaus in 
neuer Farbtracht präsentiert. Gemäß dem historischen Vorbild 
wurde bei der Farbauswahl der dunkle Ton auf die Fläche auf-
gebracht und mit hellen Tönen abgesetzt. Leider war sowohl die 
Fassade, wie die Dachfenster durch Witterungseinflüsse stärker 
geschädigt als ursprünglich angenommen. Mit dem Sockel und 
der Fassade in Richtung Bahnhof werden im nächsten Jahr die 
Sanierungsarbeiten am Rathaus beendet und die Stadt wird 
ihren Vorbildcharakter bei eigenen Immobilen gerecht. Dies gilt 
gleichermaßen für die Schleizer Wohnungsgesellschaft. In die-
sem Zusammenhang danke ich den Schleizer Bürgerinnen und 
Bürgern, die bislang und zukünftig mit viel Engagement und Lie-
be ihre Häuser in der Innenstadt neu gestaltet haben und damit 
zur Verschönerung unserer Stadt beigetragen haben. 
Natürlich werden bei allen Maßnahmen auch unsere Ortsteile 
bedacht. So beginnen wir im nächsten Jahr mit der Erstellung 
eines Flächennutzungsplanes, der sowohl für Schleiz wie auch 
für die Ortsteile gelten wird. Regelungen zu Bau- und Gewerbe-
flächen werden dort ihren Platz finden, genauso wie für Natur- 
und Grünflächen. Leider müssen die Baumaßnahmen im Rah-
men der Dorferneuerung aufgrund fehlender Fördermittel des 
Landes um mindestens ein Jahr verschoben werden. Investiert 
wurden in Schleiz und den Ortsteilen unter anderem:

- ein neuer Spielplatz in Crispendorf im Wert von ~ 40.000,- 
Euro, 

- eine Gehwegverlängerung in Oschitz zum Sportplatz im 
Wert von ~ 115.000 Euro,

- der Gehweg in Schleiz zum Parkkindergarten im Wert 
von ~ 100.000 Euro,

- der Gehweg Teichstraße im Wert von ~ 130.000 Euro, 
- der Parkplatz an der Sperrmauer in Gräfenwarth im Wert 

von ~ 550.000 Euro. 
Die Sanierung des Bürgerteichgeländes mit Parkplatz und 
Hainbachkanal, als europäisch gefördertes EFRE-Projekt, wird 
nach dem unterirdischen Bauraum, der 2021 saniert wurde, im 
nächsten Jahr mit der Gestaltung des Oberflächengeländes sei-
nen Abschluss finden.   

Kulturell konnte dieses Jahr erstmals wieder seit langer Zeit ein 
Blasmusikfest auf der Bühne im Heinrichsruher Park stattfin-
den. Über 250 Besucher lauschten bei herrlichstem Wetter der 
Oschitzer Blasmusikkapelle. Bereits eine Woche davor konnte 
auf dem Neumarkt wieder eine Modenacht mit Sommerparty 
gefeiert werden.
Das Schleizer Stadtarchiv konnte mit Beteiligung der Thüringer 
Universitäts- und Landesbibliothek Jena die ersten rund 3.000 
Stück Glasplatten aus dem Archiv vom Hoffotographen Heinrich 
Körner (etwa 20.000 Stück) digitalisieren lassen. Diese können 
über die neue Internetseite des Stadtarchivs besichtigt werden. 
Auch wenn das Weihnachtsfest in diesem Jahr wieder etwas ru-
higer verlaufen wird, möchte ich die Weihnachtszeit und den 
Jahreswechsel zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, 
die sich über das Jahr verdient gemacht haben. Mein Dank gilt 
den Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf sozialem, sportli-
chem und kulturellem Gebiet in Vereinen, Verbänden, Kirchen, 
Institutionen und Initiativen beruflich oder ehrenamtlich enga-
giert haben. Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Stadt-
rates, der Ortsteilräte, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung mit ihren Außenstellen und den Mitglie-
dern der Freiwilligen Feuerwehr recht herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit in diesem Jahr. Ein weiterer Dank geht an Fa-
milie Böhnsch für die Bereitstellung, die Firma Elschner für die 
Bestückung und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung für den 
vielleicht schönsten Weihnachtsbaum den Schleiz je hatte.
Ein besonderer Dank gilt in diesen Tagen unseren Bürgern, die 
nicht im Kreise von Familie oder Freunden Weihnachten feiern, 
sondern ihre Zeit und Arbeitskraft in den Dienst der Allgemein-
heit stellen, bei der Feuerwehr, der Polizei, im Rettungsdienst, 
in den nahegelegenen Krankenhäusern und in sozialen Einrich-
tungen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe und gesegne-
te Weihnacht, viel Gesundheit sowie alles erdenklich Gute für 
das neue Jahr 2022.
 
Ihr   

Marko Bias
Bürgermeister
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Verschenken Sie etwas besonderes oder verwöhnen Sie sich selbst. 
Bei einem unserer Brunchtermine oder zum Barbeque in einem der schönsten Schlösser 

Mitteldeutschlands 

auf Schloss Burgk

Jetzt Tisch reservieren unter 03663 / 42 59 180

20. September 2022

19. September 2022
Barbeque - Abend ab 18 Uhr am 

Brunch von 10 Uhr - 14 Uhr zum Feiertag  

Fürstlich speisen  

Sie werden zum Brunch von 10 Uhr bis 14 Uhr  im historischen Schlosshof des 
Hauses von uns verwöhnt. Beginnen Sie ab 10 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück, 

im Anschluss können Sie bei einem Museumsbesuch mit geführtem Rundgang 
Schloss Burgk kennen lernen, erkunden Sie hierbei  dieses wundervolle und sehr 

gut erhaltene Schloss. 
Ab ca.11:30 Uhr serviert das Küchenteam dann ein fürstliches Mittagsbuffet, 

unter anderem mit frischem Wild aus heimischen Wäldern & zartem Lachs wird 
das Buffet besonders,  aber auch die typische Rinderroulade mit Thüringer Klößen darf

 auf dem Buffet nicht fehlen. Abgerundet wird der Brunch mit frischem Obst, das Sie selbst 
am Schokoladenbrunnen verfeinern können. Oder verzaubern Sie 

Ihren Gaumen mit hausgemachtem Panna Cotta auf kandierten Pfirsichen.
Preis pro Person inkl. Kaffee & Tee 36€  

Geschenketipp 

Brunch von 10 Uhr - 14 Uhr zu Pfingsten

05. Juni & 06. Juni 2022
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Allgemeinverfügung über die Widmung von Straßen in der Stadt Schleiz
1. Gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 

07.05.1993 (GVBl. 1993, S. 273) letzte berücksichtigte Ände-
rung: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. 
November 2020 (GVBl. S. 560) in Verbindung mit § 4 Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.12.2014 (GVBl. 2014, S. 685) zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.05.2018 (GVBl. 
S. 212, 223) und des Stadtratsbeschlusses 326-37/2019 vom 
16.04.2019 wird folgender Straßenabschnitt in der Gemar-
kung Schleiz für den öffentlichen Verkehr gewidmet:

Wisentastraße
(Gemarkung Schleiz, Flur 3 Flurstücke 1178/2, 1179/1 
und Flur 4, Flurstück 3294

Die Lage der betreffenden Verkehrsfläche ist im beiliegen-
den Liegenschaftsauszug farblich gekennzeichnet.

2. Die unter Punkt 1. genannte Verkehrsfläche wird nach § 3 
Abs. 1 ThürStrG wie folgt eingestuft:
- ca. 2.150 m² Widmung als Gemeindestraße ohne Be-

schränkung des Gemeingebrauches gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 
ThürStrG

BEKANNTMACHUNGEN

- ca. 650 m² Widmung als öffentliche Straße mit der Be-
schränkung des Gemeingebrauches auf die Benutzungs-
art „Radweg“ gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürStrG

3. Die Widmung wird am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung wirksam.

4. Der Widmungsbeschluss und seine Begründung sowie der 
Lageplan können nach vorheriger Terminabsprache unter 
03663/4804-140 oder 03663/4804-146 in der Stadtverwal-
tung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz eingesehen 
werden.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats 

nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz Wi-
derspruch erhoben werden.

Schleiz, 01.12.2021

Bias
Bürgermeister  -Siegel-
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Vorarbeiten für die Netzverstärkung 
380-kV-Höchstspannungsleitung

Röhrsdorf – Weida – Remptendorf (BBPlG Nr. 14)
In der Gemeinde Schleiz vom 03.01. – 18.02.2022

Die 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) plant im Zuge 
der Energiewende die Umsetzung des in der Anlage zum 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG, zuletzt geändert durch 
Art. 3 Abs. 4 G v. 2.6.2021) aufgeführten Vorhabens Nr. 14 
„Höchstspannungsleitung Röhrsdorf – Weida – Rempten-
dorf“. Dazu soll die aus dem Baujahr 1964 stammende 
380-kV-Bestandsleitung Röhrsdorf – Weida – Remptendorf 
durch eine neue 380-kV-Freileitung mit Hochstrombesei-
lung ersetzt werden. Das Vorhaben ist in zwei Abschnitte 
unterteilt. Der östliche Abschnitt zwischen den Umspann-
werken (UW) Röhrsdorf (Sachsen) und Weida (Thüringen) 
besitzt eine Trassenlänge von ca. 65 km, der westliche Ab-
schnitt zwischen den UW Weida und Remptendorf (Thürin-
gen) eine Länge von ca. 43 km. Nach Inbetriebnahme der 
Neubauleitung wird die Bestandsleitung vollständig zu-
rückgebaut.

Die 50Hertz hat am 18.10.2019 (Abschnitt West) bzw. am 
18.03.2020 (Abschnitt Ost) gemäß § 19 des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes Übertragungsnetz (NABEG) eine Ent-
scheidung nach § 24 NABEG über die Planfeststellung für das 
Vorhaben Nr. 14 „Höchstspannungsleitung Röhrsdorf - Weida 
- Remptendorf; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ gemäß Ge-
setz über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz 
- BBPlG) bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde, der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen mit Sitz in Bonn (Bundesnetzagentur – 
BNetzA), beantragt. Die weiteren Planfeststellungsunterlagen 
(§ 21-Unterlagen) sind bei der BNetzA eingereicht (Abschnitt 
West) bzw. sind in der Erstellung (Abschnitt Ost). In diesen ist 
das geplante Vorhaben im Detail beschrieben.

Vorarbeiten
Für die geplanten Maststandorte müssen Aufschlüsse über die 
jeweils vorhandene Bodenbeschaffenheit (physikalische und 
chemische Eigenschaften des Bodens) durchgeführt werden, 
welche als Grundlage für die Gründungsstatik der Maste die-
nen. Hierfür werden folgende Arbeiten durchgeführt
- Vermessung und vorübergehendes Setzen von Markie-

rungszeichen
- Kampfmittelsondierung und ggf. -bergung
- Bodenaufschluss (Bohrung und Sondierung)

Vermessungen und vorübergehendes Setzen von Markie-
rungszeichen
Bevor die Aufschlussleistungen umgesetzt werden können, 
werden die Untersuchungsstellen durch einen Vermesser ab-
gesteckt (vorübergehendes Setzen von Markierungszeichen). 
Dabei wird jeder Maststandort/Ansatzpunkt überprüft, inwie-
weit dieser durch die eingesetzten Geräte (Bohr- und Sondier-
geräte) erreicht werden kann.

Kampfmittelsondierung
In Bereichen von Kampfmittelverdachtsflächen muss vor 
Beginn der Bodenaufschlüsse eine Kampfmittelsondierung 
durchgeführt werden. Bei positiver Sondierung (Auffinden von 

Kampfmitteln) müssen diese geborgen werden.

Bodenaufschluss (Bohrung und Sondierung)
Zum Aufschluss des Bodens an den jeweiligen Untersuchungs-
stellen werden unterschiedliche Geräte und Verfahren einge-
setzt. Die Bohrungen/Sondierungen erfolgen dabei mit einem 
Durchmesser bis ca. 200 mm in einer Tiefe von bis zu 20 m. 
Die Kleinrammbohrung und die schwere Rammsondierung er-
folgen durch ein Raupenfahrzeug (Gummikettenfahrwerk) mit 
einem Gesamtgewicht von ca. 3,7 t (Größe ca. 3 x 2 x 5 m L/B/H 
in Arbeitsstellung) und ggf. für das Sondiergestänge mit einem 
Begleitfahrzeug (Gummikettenfahrwerk) mit einem Gesamtge-
wicht von ca. 300 kg (Größe ca. 1,5 x 1,2 x 1,5 m L/B/H). Für 
die Rotationskernbohrung kommt ein Raupenfahrzeug (Gum-
mikettenfahrwerk) mit einem Gesamtgewicht von ca. 8,1 t zum 
Einsatz (Größe ca. 5 x 2 x 8 m in Arbeitsstellung). Die Bohrung 
erfordert eine Bohrspülung, welche ausschließlich mit Wasser 
erfolgt. Dieses wird in einem Wassertank (ca. 2 m³) auf einem 
Begleitfahrzeug (bereifter Anhänger) mitgeführt. 
Der Transport des Sondierungsgerätes erfolgt mittels Klein-
transporters bzw. Lastkraftwagens. 
Alle Bohr- bzw. Sondierungslöcher werden – sofern kein tem-
porärer Ausbau zu einer Grundwassermessstelle erfolgt – un-
mittelbar nach Fertigstellung des Aufschlusses mit Tonpellets 
verfüllt.

Zeitraum
Die Maßnahmen in der Gemeinde Schleiz beginnen voraussicht-
lich ab dem 03.01.2022 und enden spätestens am 18.02.2022. 
Der zeitliche Ablauf der Maßnahmen hängt von äußeren Um-
ständen ab, zum Beispiel von örtlichen Gegebenheiten sowie 
den Boden- und Witterungsverhältnissen. 

Art und Dauer der Inanspruchnahme
Für die Baugrunduntersuchungen ist es erforderlich, dass die 
Mitarbeiter der beauftragten Firmen die Grundstücke betreten 
sowie land- und forstwirtschaftliche Wege befahren. Darüber 
hinaus wird es auch erforderlich sein, Flächen vorübergehend 
zu nutzen, zum Beispiel um erforderliche Geräte, Fahrzeuge, 
Werkzeuge und Materialien abzustellen sowie an- und abzu-
transportieren. Es wird sichergestellt, dass die Anfahrt zu den 
Bohrpunkten über den kürzesten Weg mit den geringsten Be-
einträchtigungen und Auswirkungen für den Eigentümer bzw. 
Bewirtschafter erfolgt. Bei sehr ungünstigen Witterungs- und 
Bodenverhältnissen im Untersuchungszeitraum kann es zum 
Zwecke des Bodenschutzes im Einzelfall erforderlich werden, 
die Zuwegungen zu den Untersuchungsstellen durch Maßnah-
men des Wegebaus (z. B. Legen von Druckverteilungsplatten) 
vorzubereiten. Bei allen Maßnahmen achten 50Hertz und die 
beauftragten Firmen darauf, etwaige Beeinträchtigungen der 
betroffenen Grundstücke so gering wie möglich zu halten.
Die schwere Rammsondierung und die Kleinrammbohrung 
dauern voraussichtlich wenige Stunden, während für die Ro-
tationskernbohrung jeweils ein bis drei Tage zu erwarten sind. 
Die Untersuchungen sind nicht an jedem einzelnen Standort 
in vollem Umfang notwendig und finden jeweils in zeitlichem 

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz
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Abstand zueinander statt. Welches Verfahren für den Boden-
aufschluss genutzt wird, wird auf Grundlage der konkreten Um-
stände vor Ort entschieden. Es kann also sein, dass auf den ein-
zelnen Grundstücken nur ein Teil der Arbeiten verrichtet oder 
diese mehrfach betreten und befahren werden müssen.
Die Flurstücke, welche für die Vorarbeiten in Anspruch genom-
men werden sollen, sind in der Anlage 1 aufgelistet.

Beauftragte Firmen
Die Baugrunduntersuchungen erfolgen im Auftrag von 50Hertz 
durch die Arcadis Germany GmbH (NL Dresden) mit dem betei-

ligten Bohrunternehmen Geotestbohrtechnik Lutz Grimm (Ho-
henstein-Ernstthal).  Änderungen bei den ausführenden Firmen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Gesetzesgrundlage
Die Berechtigung zur Durchführung der oben beschriebenen 
Maßnahmen ergibt sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG). Eigentümer, Pächter und sonstige 
Nutzungsberechtigte werden hiermit gem. § 44 Absatz 2 EnWG 
mit einer ortsüblichen Bekanntmachung über die erforderli-
chen Vorarbeiten informiert.

Ansprechpartner für Ihre Fragen
Für Fragen können Sie Sich an unseren Mitarbeiter des zuständigen Regionalzentrums Süd der 50Hertz wenden:
Herr Andreas Nöckel
Tel. +49 173 230 40 48 
E-Mail: andreas.noeckel@50hertz.com

Anhang
In der hier dargestellten Tabelle finden Sie einen Überblick mit allen Flurstücken, welche durch die Baugrunduntersuchung in der 
Gemeinde Schleiz in Anspruch genommen werden (mit Angabe der Inanspruchnahme).

Kreis Gemeinde Gemarkung Flur Flst_Nr. Zuwegung Bohrung/ 
Sondierung

Saale-Orla-Kreis Schleiz Burgk 2 20 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Burgk 2 183 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Burgk 9 125/1 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Burgk 9 124 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 85/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 86/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 89 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 124 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 130/1 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 240 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 648 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 2 145 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 272 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 277/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 282/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 285 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 286 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 656 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 242/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 245/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 248/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 253/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 256/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 261/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Grochwitz 3 265/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 10 1255/2 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1350 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1351 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 2218/4 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1407/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1412/1 x
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Kreis Gemeinde Gemarkung Flur Flst_Nr. Zuwegung Bohrung/ 
Sondierung

Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1419 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1452/2 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1461/2 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1462/2 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1473/3 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1476/2 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1476/3 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1527/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 11 1527/2 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 12 1689/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 12 1701/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 12 2829 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 12 2830 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 12 2835 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 12 2836 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1752/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1755 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1756/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1758/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1759 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1760 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1761/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1762 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1763/5 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1764/7 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1766/3 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 2220/5 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 2816 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1638/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1658/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1659 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1673/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1674/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1675/1 x x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 2821 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1602 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 1688 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 2819 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 13 2822 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 14 2000 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 14 2022 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 14 2023 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 14 2027/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 15 1961/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 15 1963 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 15 1964 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 15 1977/1 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 15 1979 x
Saale-Orla-Kreis Schleiz Möschlitz 15 1981 x
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Gegendarstellung 
Zum OTZ Artikel vom 30. November 2021 „Stadt hatte den 
Ort des Protestes der Querdenker offenbar genehmigt“.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schleiz,

im Artikel der OTZ, Schleizer Lokalausgabe, vom 30. November 
wurde der Eindruck erweckt, dass der Bürgermeister der Stadt 
Schleiz den temporären Imbiss im Freibad in der tatsächlich              
aufgebauten Form mündlich genehmigt hat. Ebenso wurde 
zum Ausdruck gebracht, dass das Ziel der „Querdenker“ mit 
Absprache zwischen den Imbissbetreibern und Bürgermeister 
Bias erfolgte.  

Diese Aussagen sind falsch! Hiermit kann festgestellt werden, 
dass der Betreiber des Imbisses einen schriftlichen Antrag auf 
Warenverkauf „to Go“ gestellt hat. Zwischen Imbissbetreiber 
und Stadtverwaltung wurde eine schriftliche Vereinbarung vor 
der Eröffnung des Standes am 1. Advent geschlossen. Die Stadt 
Schleiz hat den Imbiss als Verkaufsstand nur zur Mitnahme von 
Speisen und Getränke ohne Verweilatmosphäre schriftlich ge-
nehmigt. 

Schleiz, den 30. November 2021

Marko Bias
Bürgermeister

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

FIRMEN ABC

Danksagung an alle Unterstützer 
in der Vorweihnachtszeit

Sehr kurzfristig musste leider auch in diesem Jahr der Schleizer 
Weihnachtsmarkt auf Grund der Coronapandemie abgesagt 
werden. Trotzdessen bedankt sich die Stadtverwaltung Schleiz 
bei den Unternehmen, Vereinen und Institutionen aus Schleiz 
und Umgebung, welche bei den vielseitigen Vorbereitungen bis 
zum Schluss Ihre Hilfe zugesichert haben. Ein besonderer Dank 
geht an die Mitarbeiter des Bauhofes Schleiz, die Elektrofirma 
Elschner, das Forstunternehmen Jens Bähr, die WBS Schleiz, so-
wie dem Elektromeister Burkhard Schüppel aus Raila für den 
Aufbau und die Installation der Weihnachtsbeleuchtung. 

Ein weiteres Dankeschön richtet sich an den Turmbläser Chris-
tian Rank. Mit seiner Solotrompete hüllte er den Neumarkt an 
einigen Tagen im Advent mit weihnachtlichen Klängen in eine 
besinnliche Atmosphäre. 

Der Handels- und Gewerbeverein zu Schleiz mit seinen Gewer-
betreibenden lies in diesem Jahr wieder das Schleizer Trepple 
mit tausenden Lichtern und hunderten bunten Kugeln erstrah-
len. Auch hier geht ein großer Dank an die Initiatoren. Wir freu-
en uns auf den hoffentlich nächsten Schleizer Weihnachtsmarkt 
am 1. Adventswochenende 2022.
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Die letzte Woche vor Weihnachten war die schönste des Jah-
res, denn sie trug das Gepräge des Winters. Auf dem festge-
tretenen Schnee knirschte der Schritt, und die Räder des mit 
Weihnachts-paketen vollgepfropften gelben Postwagens heul-
ten und sangen, wenn der schwerfällige Wagen die „Huche 
Gaß“ (Geraer Straße), und kreischten wild auf, wenn sie durch 
die dampfenden Postgäule die Oettersdorfer Höhe empor in 
Schwung gesetzt wurden. Das Mundstück des Posthorns gefror 
an den Lippen des Postillon–Schwagers, wenn er sei Liedlein zu 
schmettern begann.  
So war es gewöhnlich in der Weihnachtswoche. Man hätte sich 
ein Weihnachten ohne die verschneite Landschaft gar nicht 
denken können, dazu ein Weihnachtsfest, wie es von Ludwig 
Richter gezeichnet wurde. Mit dem unentbehrlichen Schlitten 
oder der ärmlichen „Käsehitsche“, den vermummten Kindern, 
das war ein Weihnachten echtester deutscher Art, ein poesie-
volles und fröhliches Fest.
Damals waren die Grundzüge des Weihnachtsfestes, Schlicht-
heit und Zufriedenheit. Ein zappelnder Hampelmann für den 
dreijährigen Gustav machte mehr Spaß und Vergnügen als 
ein Schaukelpferd. Was schenken wir dem Kinde? Das ist heu-
te eine brennende Frage, da das Kind immer das neuste vom 
neuen verlangt. Da ergreift die Alten unter uns ein wehes Ge-
fühl, wenn sie jetzt zurückschauen auf die damals ganz andere 
geartete Welt, und das Heimatgefühl für die väterliche Scholle 
kommt zum elementaren Ausdruck.
So wollen wir denn noch einmal durch die verschneiten Gassen 
der lieben Vaterstadt wandern und die Weihnachtsaustellung 
besuchen, die damals vom 1. Advent ab da und dort eröffnet 
wurden und die für uns Kinder eine Welt der Wunder darstellte.
Zuerst gehen wir zu Meusels Edmund am alten Bassinplatz 
(Neumarkt), denn Meusels Edmund hat seit dem letzten Weih-
nachten die kompletteste Ausstellung in seinen im Parterre 
seines Hauses gelegenen Geschäftsräumen ins Leben gerufen, 
die auch großen Zuspruch hat. Obwohl in dem neben der La-
dentür befindlichen in seiner Winzigkeit unauffälligen Schau-
fenster nur wenige Artikel zu sehen sind, so überrascht uns 
das Arrangement umso mehr, wenn wir in den ersten Ausstel-
lungsraum treten. In der Mitte ist eine lange Tafel aufgestellt, 
auf der Edmund, der Spaßvogel und der Weihnachtsmann, 
seine hervorragendsten Festgaben aufgestapelt hat. Da ziehen 
die s schönsten Tusch und Baukasten unsre Augen an sich: 
der Laubsägebogen und der Laubsägekasten bringen unsere 
Wünsche ins Erwachen, und die interessantesten Modellier-
bögen, die Burgen, Schlösser, Bauerhäuser, das Lottospiel, das 
Schwarze-Peter-Kartenspiel und viele andere schlagen uns in 
den Bann, während wir zwischen den bunten „Münchner Bil-
derbögen“ und den ungetuschten „Fliegenden Blätter-Bilderbö-
gen“ einen geistigen Wahlkampf führen. Hunderte von Festga-
ben sind herangezogen wurden, um den bescherenden Eltern 

eine bunte Auswahl zu bieten. Aber nicht nur in Spielsachen 
allein, bewahre, da ist Meusels Edmund ein viel zu gerissener 
Geschäftsmann, auch im Wirtschaftlichen. Gleich nebenan be-
findet sich ein zweiter Ausstellungsraum, in dem der Hausfrau 
beim Anblick der praktischen Sachen das Herz im Leibe lacht. 
Damit der Übergang geschaffen ist, hat er die Dinge so zusam-
mengestellt, dass man die Ausstellung hätte nennen können: 
„Vom Spiel zur Praxis“. Kleine Kinderschaufeln, Eimerchen, 
Tässchen und Tellerchen bis hin zur Wirtschaftsschaufel, dem 

Scheuereimer, der Kaffeetasse und dem Suppenteller. Es ist bei 
Meusels Edmund in den Weihnachtswochen immer ein wahrer 
Kaufhausrummel, und Edmund, der mittelgroße breitschultrige 
Herr mit dem großen runden Kopf und dem bartlosen Gesicht, 
in dem der Mund von dem vielen Sprechen lustig in die Breite 
geht, nickt und sagt lachend: „Immer rein, wer Kopf und Bäne 
hat, es ist ja kein Kaufzwang! Und ihr Kinder: nichts angreifen!“ 
Wir sind eine halbe Stunde mit dem Anschauen und Bewun-
dern beschäftigt und verabschieden uns…. 
So denkt und plant man und schmiedet Pläne, als es zu Bette 
geht. Die Welt hatte ihren Vorhang aufgetan und des Kindes 
Seele mit Sehnsucht ausgeschmückt. Der Traumgott steigt her-
nieder und erfüllt sie in weit schöneren Maße als in Wirklichkeit.
Gefunden im Stadtarchiv Schleiz von Ingo Möckel

Fundstück aus dem Stadtarchiv - 
Die Weihnachtsausstellung von Bernhard Handmann

Kinder bei der täglichen Winterbeschäftigung, dem Schlittenfahren unter-
halb der Bahnhofstraße, dem jetzigen Komtursteigparkplatz fotografiert 
von Hofphotograf H. Körner
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STELLENANGEBOTE

Wir Wollen unser Team versTärken und suchen ...

als Bewerber punkten sie mit ...
Teamfähigkeit, Engagement, körperlicher Belastbarkeit, Flexibilität und durch 
selbstständiges, gewissenhaftes und verantwortungsvolles Arbeiten. Führerschein 
Kl. B erforderlich. 
Gerne auch Quer-, Neu- und Wiedereinsteiger mit entsprechender Eignung.
es erwartet sie ...
Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (Mo-Fr), Gleitzeit mit Kernarbeitszeit, keine 
Schichtarbeit, tariforientierte Bezahlung, Überstundenvergütung, individuelle 
Weiterbildungsangebote, Miet- und Wäscheservice Arbeitskleidung, betriebliche 
Altersvorsorge, freiwillige Sozialleistungen.

Interesse? Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an

reharT Gmbh Thüringen
Staitzer Brunnenstraße 1
D-07955 Auma-Weidatal
Tel. +49 9835 9711-80
info@rehart-thueringen.de • www.rehart-group.de

  metallbauer, schweißer, schlosser,   
 landmaschinenmechaniker  m/w/d
 zur herstellung von maschinenkomponenten
 Sie überzeugen uns mit guten Kenntnissen im MIG-, MAG- und Autogen-  
 Schweißen und in konventioneller Metallbearbeitung.

  schweißer, schlosser    
 mit Teamleiterfunktion  m/w/d
 zur herstellung von maschinenkomponenten und für montagen
 Sie überzeugen uns mit guten Schweißkenntnissen, Bereitschaft zu 
 gelegentlichen Montageeinsätzen in kleinen Teams, Organisationsfähigkeit  
 und einem kundenorientierten, freundlichen Auftreten.

  Produktionsmitarbeiter/
 schleifer m/w/d
 zur manuellen Bearbeitung von maschinenkomponenten
 Sie überzeugen uns mit handwerklichem Geschick und versiertem 
 Umgang mit elektrischen Handwerkzeugen.

Wasser- und Bodenanalysen
Am Dienstag, den 18. Januar 2022 bietet die AfU e.V. die Mög-
lichkeit in der Zeit von 13.15 - 14.15 Uhr in Schleiz, im Aus- 
und Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2 Wasser- und 
Bodenproben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den 
pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu 
sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunst-
stoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die 
Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z.B. Schwerme-
talle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität über-
prüft werden. 

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbe-
darfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, 
an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass 
insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersu-
chung zur Verfügung stehen.

Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Termin auf unserer 
Internetseite www.afu-ev.org, ob der Termin aufgrund der 
Corona-Situation wirklich stattfindet!
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STELLENANGEBOTEHinweis des Ordnungsamtes im 
Umgang mit Sondernutzungen 

in der Stadt Schleiz und den 
dazugehörigen Ortsteilen

Dem Ordnungsamt der Stadt Schleiz sind in letzter Zeit ver-
mehrt Sondernutzungen durch Firmen und Privatpersonen auf-
gefallen, welche keine Sondernutzungserlaubnis besaßen. 

Grundsätzlich ist jede öffentliche Straße gewidmet, das heißt 
zum öffentlichen Gebrauch freigegeben. Zum Straßenraum ge-
hören im Allgemeinen die Straßen, Wege und Plätze, Fußwege, 
Radwege und Grünstreifen. Wird das öffentliche Straßenland zu 
anderen Zwecken als Gemeingebrauch oder Anliegergebrauch 
genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung. Sondernut-
zungen sind zum Beispiel Auslagen von Geschäften, Aufsteller 
vor Läden, Tische und Stühle von Bistros oder Gaststätten oder 
aber auch Container, Gerüste und Baustellen.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung durch die Stadt 
Schleiz erteilt. Durch die erteilte Erlaubnis wird dem Antrag-
steller die Möglichkeit gegeben, öffentliche Straßen, Wege und 
Plätze zur Durchführung der beantragten Maßnahme/Veran-
staltung über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. 
Die Sondernutzungserlaubnis wird in der Regel mit Auflagen 
versehen. Der entsprechende Antrag ist auf der Internetseite 
oder im Rathaus erhältlich und mindestens 1 Woche vor Beginn 
der Sondernutzung im Ordnungsamt der Stadt Schleiz zu be-
antragen. Dies gilt für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für 
alle Firmen.

Für Fragen zur Problematik steht Ihnen das Ordnungsamt der 
Stadt Schleiz unter der 03663/4804129 beratend zur Verfügung.

Hof – Selb – Naila

Sanitätshaus

Treppenlifte: günstig oder kostenlos!

SanitätshausSanitätshausSanitätshaus

Gratis Beratung über Zuschüsse 
09281-7779777

Einbau 
innerhalb 

4 Wochen!
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Sommerparty und Schleizer MODE-COCKTAIL 
Nach der coronabedingten Absage, soll 
es in diesem Jahr wieder am Vorabend 
der Schleizer Modenacht eine Sommer-
party auf dem Neumarkt geben. Eine 
erste erfolgreiche Aufl age gab es im Jahr 
2019 als mehrere Tausend Besucher die 
Veranstaltung u. a. mit Melanie Müller 
und Abfahrt Lederhose besuchten. Auch 
in diesem Jahr wird es am Vorabend der 
Modenacht, also am Freitag, den 27. Au-
gust eine Sommerparty mit Musik und 
Partystimmung auf dem Neumarkt ge-
ben. Trotz mancher Corona-Maßnahmen 
und fehlender Planungssicherheit ist die 
Stadtverwaltung Schleiz gewillt gemein-
sam mit den Mitgliedern des Handels- 
und Gewerbevereins ein Fest auf dem 
Neumarkt zu organisieren. Mit der Som-
merparty soll der Schleizer Modenacht 
keine Konkurrenz gemacht werden, son-
dern die Schleizer und Gäste zum Feiern 
und Tanzen auf den Neumarkt eingela-
den werden. Im Vordergrund stehen viel 
Musik und sommerliche Partystimmung. 
Dem Veranstalter ist bewusst, dass nicht 
alle Musikgeschmäcker getroff en werden 
können. Ziel bleibt es national und re-
gional bekannte Künstler gleichermaßen 
auftreten zu lassen. Der Handels- und 
Gewerbeverein e. V. und die Stadtver-
waltung Schleiz arbeiten bei der Organi-
sation der Veranstaltungen eng zusam-
men, sodass die Infrastruktur wie Bühne 
und Stände gemeinsam genutzt werden 
können. Der Startschuss zur 2. Schleizer 
Sommerparty wird ein ebenso aufse-
henerregendes wie ohrenbetäubendes 
Spektakel sein: um 18.00 Uhr werden die 
Böllerschützen aus Blankenberg die Ver-
anstaltung auf dem Neumarkt eröff nen. 

Zum musikalischen Auftakt spielt eine 
Stimmung aufbauende Blaskapelle. Die-
se wird den Schleizern und Gästen richtig 
einheizen. Auf der Open-Air-Bühne auf 
dem Neumarkt übernimmt danach Alex 
K. das DJ-Pult und stimmt auf den Haupt-
act musikalisch ein. Heiße Partystim-
mung und Sommervibes verbreitet ab 22 
Uhr die Sängerin Loona. Mit Sommerhits 
wie Bailando, Vamos a la Playa oder Bra-
zil bringt die taff e Niederländerin jeden 
Partymuff el zum Mittanzen. Nach dem 
Auftritt von Loona kann das Publikum mit 
DJ Alex K. die Freitagnacht zu Ende feiern. 
Einheimische Gastronomen sorgen für 
zünftige Durstlöscher und leckeres Essen. 
Der Eintritt zur Schleizer Sommerparty ist 
übrigens frei. 

Foto: Sven Doelle

SCHLEIZER
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Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz
mit ihren Ortsteilen Burgk, Burgkhammer, Crispendorf, Dörfl as, Dröswein, 
Erkmannsdorf, Gräfenwarth, Grochwitz, Isabellengrün, Langenbuch, Lössau,  
Möschlitz, Oberböhmsdorf, Oschitz, Wüstendittersdorf

01522 88 171 48

FIRMEN ABC



Seite 14 Schleizer AnzeigerAmtlicher Teil vom 16. Dezember 2021

FIRMEN ABC

Termine der Fäkalschlammentsorgung 
1. Quartal
07.02.2022 - 18.02.2022 Lössau
21.02.2022 - 04.03.2022 Langenbuch, Dröswein, 
   Wüstendittersdorf
.............................................................................................................
2. Quartal
30.05.2022 - 08.06.2022  Gräfenwarth
09.06.2022 - 15.06.2022  Burgkhammer, Isabellengrün, Burgk, 
   Grochwitz
16.06.2022 - 01.07.2022 Möschlitz
.............................................................................................................
3. Quartal
13.07.2022 - 15.07.2022 Oberböhmsdorf, Heinrichsruh
05.09.2022 - 07.09.2022 Crispendorf, Erkmannsdorf, Dörflas
.............................................................................................................
4. Quartal
08.12.2022 - 09.12.2022 Schleiz, Oschitz

Bei Änderungen werden wir Sie umgehend informieren.
Verschiebungen durch das Eintreten von unvorhersehba-
ren Ereignissen sind möglich.

Information des Zweickverbandes  
Wasser/Abwasser Obere Saale

Gemäß § 48 Abs. 1 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) ist der 
Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale“ zur Fortschrei-
bung seines Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) verpflichtet.
Mit Beschluss der Verbandsversammlung am 23.06.2021 wur-
de das fortgeschriebene ABK beschlossen.
Entsprechend § 48 Abs. 2 ThürWG informiert der Zweckverband 
Wasser/Abwasser „Obere Saale“ darüber, dass für die nachfol-
genden Ortsteile dauerhaft keine zentrale Abwasserbehand-
lung vorgesehen ist.

Ortsteil geplante Frist zur Umsetzung
Dröswein 31.12.2026

Sperrmauer Gräfenwarth 31.12.2028
Isabellengrün 31.12.2026

Wüstendittersdorf 31.12.2026

Die Folge daraus ist für jeden Grundstückseigentümer, der noch 
keine dem Stand der Technik entsprechende Grundstücksklär-
anlage (vollbiologische Kleinkläranlage) besitzt, die vorhandene 
Anlage zu ertüchtigen (Nachrüstung) oder eine neue Anlage (Er-
satzneubau) zu errichten.
Grundstücke, die an einem öffentlichen Kanal angeschlossen 
sind, werden vom Zweckverband ca. 18-24 Monate vor Ablauf 
der Frist aufgefordert, den Stand der Technik herzustellen.
Grundstücke, die entweder versickern oder in ein Gewässer 
(Bach, Fluss, Teich, See, Talsperre) einleiten, werden entspre-
chend vom Landratsamt Saale-Orla-Kreis (Fachdienst Umwelt) 
aufgefordert.
Für die Herstellung einer vollbiologischen Kleinkläranlage gibt 
es derzeit Fördermittel vom Freistaat Thüringen, die entspre-
chende Förderrichtlinie läuft bis zum 31.12.2023.
Ob diese Förderrichtlinie über das Jahr 2023 hinaus verlängert 
wird, ist zum heutigen Tag nicht bekannt. Es besteht die Mög-
lichkeit vor Ablauf der Fördermittelrichtlinie und unabhängig 
vor der jeweiligen Frist des einzelnen Ortsteiles eine vollbiologi-
sche Kleinkläranlage unter Inanspruchnahme von Fördermittel 
zu errichten.
Ihr Ansprechpartner beim Zweckverband ist Frau Dießner unter 
03663/4876-14.

Schließzeiten der Einrichtungen  
der Stadtverwaltungen im Dezember
Aus organisatorischen Gründen bleibt die Stadtbibliothek 
Schleiz vom 20. bis 31. Dezember 2021 auch für die Fens-
terausleihe geschlossen. Für die Medienausleihe wird es 
verlängerte Leihfristen in den Januar geben. Rückgaben 
sind über das Medien-Rückgabesystem vor der Stadtbiblio-
thek möglich. Am 3. Januar 2022 wird die Stadtbibliothek 
wieder für die Fensterausleihe geöffnet. 
Die Stadtinformation „Alte Münze“ hat ab 23. Dezember 
13 Uhr geschlossen. Ab 3. Januar steht die Stadtinforma-
tion dann wieder für ihre Gäste zur Verfügung. Der letzte 
Wochenmarkt in diesem Jahr findet am Dienstag, den 21. 
Dezember statt. 
Diese Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Auflagen 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. 



Seite 15Ausgabe 12/2021

IMPRESSUM
Herausgeber:
Stadt Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz;
Telefon: 03663/4804-0, Fax: 03663/4804-200;
E-Mail: info@schleiz.de; Homepage: www.schleiz.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Bürgermeister der Stadt Schleiz, Marko Bias

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil:
Stadtverwaltung Schleiz, Hauptamt /
Amt für Wirtschaft und Stadtmarketing,
Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz

Layout und Druck:
AMK Dienstleistungs GmbH, GF: Manuel Metzner, Ludwig- 
Jahn-Straße 4a, 07907 Schleiz in Zusammenarbeit mit Seidel-
werbung Inh. Uwe Seidel

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
AMK Dienstleistungs GmbH, GF: Manuel Metzner,
Telefon: 03663/425294, Fax: 03663/425295
Anzeigenberater: Dirk Gründlich, Tel. 0152/28817148, 
d.gruendlich@amk-info-verlag.de

Es gelten die Preisliste Nr. 1 vom 01. Juli 2021 und die Geschäfts-
bedingungen, die wir auf begründete Anfrage Ihnen gern zu-
senden. 

Verantwortlich für die kostenlose Verteilung:
HMS Inh. Manuel Metzner, Ludwig-Jahn-Straße 4a, 07907 Schleiz 

Der Vertrieb erfolgt kostenlos an alle Haushalte der Stadt 
Schleiz und ihre Ortsteile. Ein Rechtsanspruch auf Zustellung 
besteht nicht. Einzelexemplare sind kostenlos in der Stadtver-
waltung und in der „Alten Münze“ erhältlich.

Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweckver-
bände oder der Gemeinden zeichnen diese selbst verantwort-
lich. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos sowie 
die Richtigkeit der im nichtamtlichen Teil erschienenen Beiträge 
übernehmen wir keine Gewähr.
Für Schäden, die durch Druckfehler, fehlerhafte oder unter-
bliebene Einträge entstehen, wird nicht gehaftet. Nachdruck, 
Abdruck, fotomechanische Wiedergabe und jedwede elektro-
nische Nutzung oder Vervielfältigung ist nur mit Genehmigung 
gestattet. Für den Inhalt der Anzeigen sind die jeweiligen Auf-
traggeber verantwortlich
Das Amtsblatt erscheint monatlich in einer Auflage von 4.700 
Stück und wird außerdem digital als pdf-Datei unter www.
schleiz.de zur Verfügung gestellt. 

	Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
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Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

STERBEFÄLLE IM NOVEMBER 2021

Gudrun Muck geb. Wolfrum Schleiz 91

Helgard Spindler geb. Niedner Göritz 86

Walbert Uwe Petermann Schleiz 67

Gudrun Gisela Szillies Plothen 83

Elisabeth Wolf geb. Zoppa Schleiz 83

Elfriede Debel geb. Frank Schleiz 83

Wolfgang Meißgeyer Mielesdorf 73

Edith Neumeister Zollgrün 82

Peter Eger Schleiz 78

Jürgen Neumeister Zollgrün 83

Willi Schwarz Schleiz 76

Ilse Kündiger Schleiz 93

Renate Ella Seifert geb. Lange Schleiz 89

Renate Adelheid Schmidt geb. Böttger Göschitz 78

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.
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Im Monat November 2021 
haben auf dem Standesamt Schleiz, Saale-Orla-Kreis, 

die folgenden Paare die Ehe geschlossen: 

Silvio Thrum und Ute Thrum geb. Pasold 
Schleiz

Thomas Diersch und Juliane Picker 
Schleiz

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.

Öffnungszeiten:
Museum Schloß Burgk 
April bis Oktober
Di - So 10:00 - 18:00 Uhr
November bis März
Di - So 11:00 - 16:00 Uhr

Saaleturm Burgk
Täglich 08:00 - 21:00 Uhr 

Alle Angaben ohne Gewähr! 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der aktuellen 
Covid-19-Pandemie sind Änderungen vorbehalten! 

Voraussichtlicher Terminkalender 
Amtsblatt „Schleizer Anzeiger“ 

2022:

Redaktionsschluss Erscheinungsdatum
 10.01. 27.01.
 07.02. 24.02.
 07.03. 24.03.
 04.04. 21.04.
 02.05. 19.05.
 07.06. 23.06.
 11.07. 28.07.
 08.08. 25.08.
 05.09. 22.09.
 10.10. 27.10.
 07.11. 24.11.
 28.11. 15.12.

GLÜCKWÜNSCHE KIRCHENMITTEILUNGEN

Informationen finden Sie jederzeit unter:
www.schleiz.nak-nordost.de & www.nak-nordost.de

Zu allen Zusammenkünften ist jeder Interessierte herzlich 
eingeladen. 

Anschrift des Gemeindezentrums:
Oschitzer Str. 13 · 07907 Schleiz, Tel. 03663/400462

Neuapostolische Kirche Schleiz

GOTTESDIENSTE 
Der Besuch der Gottesdienste ist nur unter Einhaltung der 
3 G – Regel möglich!
Geimpft – Genesen – Getestet
Die entsprechenden Nachweise sind mitzubringen!

4. Advent, 19. Dez.  10:30 Uhr Heilige Messe
Heiliger Abend, 24.Dez.  16:00 Uhr ökumenische Weihnachts-

vesper vor der Stadtbibliothek
1. Weihnachtsfeiertag, 25.Dez.  10:30 Uhr Heilige Messe 
2.Weihnachtsfeiertag, 26.Dez.  10:00 Uhr Heilige Messe
Neujahr, 1. Jan. 2022  10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 2. Jan. 2022  10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 9. Jan. 2022  10:00 Uhr ökum. 
   Gottesdienst / Stadtkirche
   Sternsingeraktion
Sonntag, 16. Jan. 2022  10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 23. Jan. 2022  10:30 Uhr Heilige Messe

Katholische Kirche St. Paulus Schleiz

Kontaktdaten der Pfarrei Sankt Paulus:
Katholische Pfarrei St. Paulus ·  

Am Gatterberg 3 · 07907 Schleiz  
Tel. 03663/4250012 · Fax 03663/4250014

www.kirche-schleiz.de · Mail:  schleiz@pfarrei-bddmei.de

Kirchengemeinde Crispendorf

GOTTESDIENSTE 
Heiligabend, 24.12. 16:00 Uhr (mit Krippenspiel) 
1. Weihnachtstag, 25.12. 10:00 Uhr 
2. Weihnachtstag, 26.12. 14:00 Uhr - Dörflas
Silvester, 31.12. 17:00 Uhr (mit Heiligem Abendmahl) 
2. So. n. Epiphanias,  16.1.22 10.30 Uhr 
GEMEINDENACHMITTAG
Dienstag, 25. Januar um 14 Uhr 



Seite 17Ausgabe 12/2021

KIRCHENMITTEILUNGEN
Ev.-Lutherische Kirchgemeinde Schleiz

GOTTESDIENSTE
Donnerstag, 17.12.21
17.00 Oschitz, Adventssingen

Offenes Weihnachtsliedersingen für Jung und Alt bei Brat-
wurst und Glühwein in Oschitz!*
Herzliche Einladung am Freitag, 17. Dezember um 16.00 Uhr 
auf dem Platz vor der Kirche in Oschitz.
Wir wollen mit Advents- und Weihnachtsliedern ihrer aller 
Wahl die Weihnachtszeit einsingen. Jeder der gerne singt oder 
brummt oder nur zuhören möchte, ist herzlich willkommen. 
Genießen Sie die Gemeinschaft.
Kerstin Rilke

Samstag,18.12.21
16.00 Schleiz,Neumarkt, Adventsmusik Posaunenchor
17.00 Lössau, Adventsandacht
Sonntag,19.12.21
10.00 Möschlitz
10.00 Schleiz, Stadtkirche
10.00 Grochwitz
11.00 Mönchgrün
Freitag, 24.12.21 Heilig Abend
15.00 Grochwitz, Christvesper
15.30 Mönchgrün
16.00 – 19.00 Oberböhmsdorf, Weg zur Krippe*
16.00 Schleiz, Ökumenischer Gottesdienst mit Krippenspiel*, 
Bibliotheksvorplatz
16.30 Möschlitz, Krippenspiel*
17.00 Lössau , Krippenspiel* auf dem Dorfplatz
17.30 Oschitz, Weihnachtsgottesdienst auf dem Schulplatz*
18.00 Kirschkau, Krippenspiel* auf dem SPS-Hof
18.00 Gräfenwarth, Christvesper
Samstag, 25.12.21
06.00 Schleiz, Bergkirche, Christmette, 2G nur mit Voranmel-
dung*
09.00 Kirschkau
09.00 Gräfenwarth
10.00 Lössau
10.30 Möschlitz
Sonntag, 26.12.21 
09.00 Oberböhmsdorf
09.00 Oschitz
10.00 Schleiz, Stadtkirche
Montag, 27.12.21
Schleiz, Rathaus, Sternensinger*
Freitag, 31.12.21 Silvester
16.00 Mönchgrün
16.00 Oberböhmsdorf
16.00 Grochwitz, Heiliges Abendmahl*
17.00 Schleiz, Stadtkirche
17.00 Kirschkau, Abendandacht
17.30 Gräfenwarth, Heiliges Abendmahl* 
17.30 Oschitz
18.00 Lössau, Abendandacht
Mit * gekennzeichnete Gottesdienste unter Vorbehalt!
Bitte aktuelle Aushänge und Regionalpresse verfolgen.

Aktuelle Informationen über Öffnungszeiten und 
Veranstaltungen unserer Evang. Kirchengemeinde finden sie 

auf www.evangelische-kirche-schleiz.de

GOTTESDIENSTE 
AWZ Schleiz, Löhmaer Weg 2
So.19.12.21 15.00 Uhr Adventsgottesdienst   
Fr.24.12.21 16.00 Uhr Gottesdienst zum Heiligen Abend
So. 02.01.22 10.00 Uhr
ALLIANZGEBETSWOCHE VOM 16.01.22 BIS 23.01.22 
AWZ Schleiz, Löhmaer Weg 2 
So. 16.01.22 10.00 Uhr 
So. 23.01.22 10.00 Uhr Abschlußgottesdienst
HAUSKREISABENDE 
Fam. H. Butz, Oettersdorf, Holzmühle 2a
Fr. 07.01.22.20.00 Uhr 

EFG Schleiz

GOTTESDIENSTE 
So. 19.12., 09.00 Uhr
Fr. 24.12., 15.30 Uhr Christvesper
Fr. 31.12., 18.00 Uhr
So. 02.01., 09.00 Uhr Bundeserneuerungsgottesdienst/AM
GEBET FÜR STADT UND LAND (EV. ALLIANZ)
Mo. 03.01., 19.30 Uhr
GEBETSKREIS 
Mo. 20.12., 19.30 Uhr 
FRAUEN IM GESPRÄCH
Mi. 22.12., 09.00 Uhr

Ev.-methodistische Kirche Schleiz

Gottesdienste und Veranstaltungen unserer Gemeinde 
finden Sie auf unserer Homepage www.emk-schleiz.de oder 

Sie rufen an unter der Tel. Nr. 03663 4251493.

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

Die Anmeldung für den 6 Uhr Gottesdienst am 25.12.21 in der 
Bergkirche bitte im Kirchbüro unter 03663/ 42 23 42 oder per 
Mail evkircheschleiz@gmx.de

GRUPPEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE (außerhalb der Ferien)
Evang. Gemeindehaus Schleiz
Montags Kinderkirche 15.15.-16.15 Uhr im kleinen Saal
Mittwochs: Gitarrenstunde 15.30 Uhr, Kleiner Saal
   Teeniekreis, 16.45 Uhr, Großer Saal
   Junge Gemeinde 18.30 Uhr
Kinderkirche Oberböhmsdorf mittwochs 15.45 Uhr

BERGKIRCHE
Führungen in Bergkirche und Gruft bitte anmelden im Kirchenbü-
ro unter 03663/ 42 23 42 oder per Mail evkircheschleiz@gmx.de
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Sehr geehrte Kunden und 
Geschäftspartner,

Ich wünsche Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und 
Energie für einen guten Start ins 

Jahr 2022. 

Ihr Medienberater
Dirk Gründlich

AMK Dienstleistungs GmbH
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